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Wenn Teile des Daches  (bebaute Fläche) 
dauerhaft nicht in den Kanal entwässern, 
geben Sie bitte an, wohin das Regen- 
wasser abgeleitet wird. 

Die bebaute Fläche  (Dachfläche) wurde 
dem amtlichen Liegenschaftskataster ent-
nommen. 

Eine Reduzierung der Berechnungsfläche 
ist nur dann möglich, wenn Sie uns alle  
befestigten Flächen Ihres Grundstücks 
angeben (Wege, Einfahrten, Stellplätze, 
Terrassen, etc.). 

Sie brauchen die Unterlagen nur dann 
auszufüllen  und zurückzusenden, wenn  

• die Berechnungsfläche  auf Seite 1 
des Flächenerfassungsbogens nicht 
zutrifft , 
 

• Sie Flächenreduzierungen  für 
Dachbegrünung, Zisternen oder 
durchlässige Bodenbeläge  
geltend machen möchten, oder 

 
• bebaute oder befestigte Flächen 

nicht an den Kanal angeschlossen  
sind. 

 
Bewahren Sie die für Sie vorgesehene 
Fertigung des Erfassungsbogens bitte  
bei Ihren Grundstücksunterlagen auf. 

Haben Sie eine  Dachbegrünung   angelegt, 
deren Pflanzsubstrat mindestens  6 cm stark ist? 

In diesem Fall wird die begrünte Fläche nur zu 
50% berücksichtigt. 

Sind Teile des Daches an eine  Zisterne   ange-
schlossen, die Regenwasser auffängt und einen 
Notüberlauf zum Kanal hat? 

Dann werden pro Kubikmeter Zisternenvolumen 
20 m² der angeschlossenen bebauten und/oder 
befestigten Fläche, höchstens jedoch 50% die-
ser Fläche unberücksichtigt. Voraussetzung ist, 
dass die Zisterne nach allgemein anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt ist (keine 
Regentonnen!) . 
Bitte fügen Sie entsprechende Detailinforma-
tionen zur Zisterne (Handwerkerrechnung, 
Entwässerungspläne, Fotos, etc.) bei.  

Haben Sie eine versickerungsfähige befestig -
te Fläche , die an den Kanal angeschlossen ist 
und für die eine Versiegelung mit einem Abfluss-
beiwert von höchstens 0,5 nachweislich vorliegt? 

In diesem Fall geht diese Fläche nur zu 50% in 
die neue Berechnungsfläche ein. Bitte belegen 
Sie Flächenmaß und Art der Befestigung und 
fügen Sie Belege, z.B. Handwerkerrechnung-
en, Pläne oder Fotos bei.  Beispiele für 
durchlässige Bodenbeläge finden Sie in der 
Informationsbroschüre. 

Sofern Sie Angaben gemacht haben, vergessen 
Sie bitte nicht Ihre Unterschrift . Diese zählt 
zugleich auch als Einwilligung in die 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Angaben im 
Rahmen der datenschutzrechtlichen Hinweise. 
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